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Vereinbarungsbestimmungen 

1.)  Die Vermittlungsleistungen beinhalten 
 

• Telefonische Beratung des Auftraggebers 
• Anfragen bei relevanten Hotels für das gewünschte 

Datum 
• Provisorische Reservation mit Option für das 

gewünschte Datum von mind. 3 Hotels 
• Zustellung und Weiterleitung der Offerten 

• Definitive Buchung beim Hotel auf den Namen des 
Auftraggebers 

• Übergabe der Korrespondenz mit Kontaktperson an 
den Auftraggeber 

• Allfällige Absagen und Annullationen 

 
Alle weiteren organisatorischen Massnahmen werden anschliessend vom Auftraggeber übernommen. Die Beauftragte gibt die 
Kontaktperson des Hotels bekannt und überlässt dem Auftraggeber die weitere Organisation resp. Vertragsverhandlungen. 
 
Wünscht der Auftraggeber weiter Unterstützung für Rahmenprogramme, Outdoor-Aktivitäten, Teambuilding-Aktivitäten und 
Ausflüge, so steht ihm die Beauftragte als Full-Service Agentur gerne zur Verfügung. Diese professionellen Dienstleistungen 
werden nach Aufwand zu CHF 175.00 pro Stunde verrechnet. 
 
2.) Agenturhonorar / Vermittlungsprovision 
 

2.1.) Erfolgreiche Vermittlung und Buchung mit Auszahlung der Vermittlungsprovision: 
 

 Für den Auftraggeber kostenlos. 
 

2.2.) Erfolgreiche Vermittlung, aber die Reservation, die alle Kriterien erfüllt, wird vom Auftraggeber annulliert, das Hotel 
bezahlt keine Provision: 

 

 Die Beauftragte stellt für Ihre geleisteten Suchaufwendungen und Telefonspesen eine Aufwandspauschale von CHF 
250.00 zuzüglich 8% MwSt. dem Auftraggeber in Rechnung. 

 

2.3.) Keine Vermittlung kommt zustande: 
 

 Ist für die Beauftragte absehbar, dass der Auftrag nicht erfüllt werden kann, weil kein passendes Hotel verfügbar ist, 
informiert sie den Auftraggeber so schnell wie möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt entstehen dem Auftraggeber keine 
Kosten. Das weitere Vorgehen muss von Fall zu Fall besprochen werden. 

 

2.4.) Die Vermittlung eines Hotels ist durch einen Kongress, Messe und andere spez. Ereignisse in der gewünschten Region 
erheblich erschwert: 

 

 Die Beauftragte kann die Aufwandpauschale in Absprache mit dem Auftraggeber erhöhen. 
 

3.) Allgemeine Bedingungen 
 

Als durch die Firma Celebrationpoint AG vermittelt, gelten grundsätzlich alle Hotels, deren Adressen von der Beauftragten 
angegeben wurden und / oder die Offerte weitergeleitet wurde, unabhängig davon, ob die Auftraggeber diese Angaben noch 
anderweitig erfahren hat. Diese Hotels dürfen nur über die Beauftragte gebucht werden. 
 
Eine allfällige Rechnung gemäss Punkt 2.2. wird nach Beendigung des Auftragsverhältnisses in Rechnung gestellt und ist innert 
20 Tagen nach Erhalt netto zu bezahlen. 
 


